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Informationsabend: Überblick

 Europäische Ebene 

 Nationale Ebene

 Unklarheiten

 Was ist zu tun?



Es ist komplex ...



Wer ist davon betroffen?



Stichtag 1. Juli 2026

Was ändert sich?

• Für Klein-Transporteure (2,5 t – 3, 5 t) im grenzüberschreitenden Verkehr:

Einhaltung der Sozialvorschriften (Lenk- und Ruhezeiten)
Einhaltung der Bestimmungen zum Digitalen Kontrollgerät:

Fahrzeugausrüstung (Einbau)
Lenkerausrüstung (Fahrerkarte)
Unternehmerausrüstung (Unternehmerkarte + Hard-/Software)
Anwendung (Lenker und Unternehmer)
Aufbewahrungs- und Aufzeichnungspflichten (Lenker und Unternehmer)
Schulungs- und Unterweisungspflichten (Unternehmer)

Einhaltung der Bestimmungen zum Lenkprotokoll (Mischbetrieb)

Kontrolle und Sanktionen  Bei Nicht-Einhaltung bis hin zum Verlust der Zuverlässigkeit!



Stichtag 1. Juli 2026

DRINGEND: Checkliste (vor 1. Juli 2026 zu erledigen!)

Bin ich ein Klein-Transporteur (2,5 t – 3, 5 t) im grenzüberschreitenden Verkehr?

Wenn JA:

? Welche Fahrzeuge setze ich ab 1. Juli 2026 ein?
? Wie gehe ich mit Ersatzfahrzeugen um?
? Welche Fahrer/innen setze ich ab 1. Juli 2026 ein?
? Fahre ich selbst?
? Wie plane ich Ersatzfahrer/innen ein?
? Verfüge/n ich/diese Fahrer/innen über eine Fahrerkarte?
? Verfüge ich (als Klein-Transporteur) über eine Unternehmerkarte?
? Wann/wo/wie schule ich nachweislich meine Fahrer/innen?
? Wo bekomme ich Soft-/Hardware für das Digitale Kontrollgerät?
? Welche KFZ-Werkstätten verbauen und kalibrieren Digitale Kontrollgeräte?
? Welches System wende ich an im nationalen Verkehr (Lenkprotokoll oder Digitales 

Kontrollgerät)?



EU-Rechtsrahmen

• Gültig seit 1. Mai 2006: Sozialvorschriften + Einführung Kontrollgerät (Änderung VO 3821/85)

• Das Kontrollgerät muss bei Fahrzeugen eingebaut und benutzt werden, die der Personen- oder 
Güterbeförderung (>3,5 t) im Straßenverkehr dienen und in einem Mitgliedstaat zugelassen 

sind;

• Mit der Einführung eines digitalen Aufzeichnungsgeräts werden die Daten des Fahrers und des 
Fahrzeuges elektronisch gespeichert

• Die Anwendung der gesetzlichen Vorschriften betreffend digitale Tachografen sollte im 
Einklang mit dieser Verordnung erfolgen.



EU-Rechtsrahmen

• Teil des sog. „EU-Mobilitätspakets“: Ausweitung auf die Klein-Transporteure

• Um die Kostenwirksamkeit der Durchsetzung der Sozialvorschriften zu verbessern, sollten die 
derzeitigen intelligenten Fahrtenschreibersysteme in vollem Umfang genutzt werden und 

intelligente Fahrtenschreiber auch für leichte Nutzfahrzeuge über einem bestimmten Gewicht, 
die im internationalen gewerblichen Verkehr eingesetzt werden, verbindlich vorgeschrieben 

werden.
• Die Verordnung (EG) Nr. 561/2006 wird wie folgt geändert: ab dem 1. Juli 2026 bei 

grenzüberschreitenden Güterbeförderungen oder bei Kabotagebeförderungen mit Fahrzeugen, 
deren zulässige Höchstmasse einschließlich Anhänger oder Sattelanhänger 2,5 Tonnen 

übersteigt, oder



EU-Rechtsrahmen

‼ Ausrüstungsverpflichtung mit dem Tachografen

‼ Ab 1. Juli 2026 müssen auch Fahrzeug zur Güterbeförderung über 2,5 t mit einem 
Kontrollgerät (Smart Tachograph Version 2) ausgestattet werden, wenn dieses außerhalb des 

Mitgliedstaates bzw. zur Kabotage verwendet wird.

‼ Das bedeutet: Ab 1. Juli 2026 ebenso Anwendung der EU-Sozialvorschriften (Lenk- und 
Ruhezeiten) für diese Fahrzeuge im Rahmen dieser Tätigkeiten



AT-Rechtsrahmen



AT-Rechtsrahmen



AT-Rechtsrahmen



AT-Rechtsrahmen



AT-Rechtsrahmen

„Die nachweisliche Unterweisung der Lenkerinnen und Lenker während der Arbeitszeit ist notwendig, 
damit diese auch tatsächlich in der Lage sind, das digitale Kontrollgerät korrekt zu bedienen.
Es ist jedoch nicht erforderlich, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber diese selbst durchführen, sie 
haben aber zumindest nachweislich sicher zu stellen, dass eine Unterweisung erfolgt (z.B. in Form 
einer externen Schulung).

Zu den sonst notwendigen Maßnahmen zählen vor allem die in der EU-VO 165/2014 vorgesehenen 
Verpflichtungen, wie z.B. das einwandfreie Funktionieren und die ordnungsgemäße Benutzung des 
digitalen Kontrollgerätes und der Fahrerkarte, Vorlage der Fahrerkarte und ordnungsgemäßer 
Ausdrucke auf Verlangen der Kontrollorgane, Nichtverwenden beschädigter Fahrerkarten, Meldepflicht 
bei Beschädigung, Verlust oder Diebstahl der Fahrerkarte, usw.“



AT-Rechtsrahmen



AT-Rechtsrahmen

„Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben dafür Sorge zu tragen, dass

• alle relevanten Daten aus dem digitalen Kontrollgerät und von den Fahrerkarten der Lenkerinnen 
und Lenker lückenlos elektronisch herunter geladen und

• auf einen externen Datenträger übertragen werden sowie
• von allen übertragenen Daten unverzüglich Sicherungskopien erstellt werden, die auf einem 

gesonderten Datenträger aufzubewahren sind.

Die heruntergeladenen Daten müssen mit einer elektronischen Signatur entsprechend dem Anhang I B 
der EG-VO 3821/85 versehen sein.“



AT-Rechtsrahmen



AT-Rechtsrahmen



AT-Rechtsrahmen

KFG (§ 103 (4) – Pflichten des Zulassungsbesitzers: 

• Bei Fahrzeugen, die mit einem digitalen Kontrollgerät ausgerüstet sind, hat sich der 
Zulassungsbesitzer davon zu überzeugen, dass die Lenker im Besitz einer Fahrerkarte sind. 

• Zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen Verwendung des digitalen Kontrollgerätes hat der 
Zulassungsbesitzer den Lenker in der vorgeschriebenen Handhabung zu unterweisen, dem 
Lenker die Bedienungsanleitung des digitalen Kontrollgerätes und ausreichend geeignetes 
Papier für den Drucker zur Verfügung zu stellen. 

• Sowohl die von den Kontrollgeräten als auch von den Fahrerkarten übertragenen oder 
ausgedruckten Daten sind nach ihrer Aufzeichnung zwei Jahre lang geordnet nach Lenkern 
und Datum aufzubewahren und auf Verlangen der Behörde zur Verfügung zu stellen.



AT-Rechtsrahmen

KFG (§ 102a (4) – Fahrerkarte (1/2): 

• Lenker von Kraftfahrzeugen, die mit einem digitalen Kontrollgerät im Sinne der 
Verordnung (EU) Nr. 165/2014 ausgerüstet sind, haben sich bei der Bedienung des 
Kontrollgerätes an die Bedienungsanleitung des Kontrollgerätes zu halten. 

• Sie haben dafür zu sorgen, dass das Kontrollgerät auf Fahrten in Betrieb ist und dass ihre 
Fahrerkarte im Kontrollgerät verwendet wird. 

• Die Lenker haben auf Verlangen der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes oder der 
Straßenaufsicht die in der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 vorgesehenen Ausdrucke, die 
Fahrerkarte und die mitgeführten Schaublätter des laufenden Tages und […] der 
vorausgehenden 56 Tage, falls sie in dieser Zeit ein Fahrzeug gelenkt haben, das mit einem 
analogen Kontrollgerät ausgerüstet ist, auszuhändigen. […] 



AT-Rechtsrahmen

KFG (§ 102a (4) – Fahrerkarte (2/2): 

• Fehlen auf der Fahrerkarte einzelne
Arbeitstage und werden dafür auch
keine Schaublätter mitgeführt, so sind
für diese Tage entsprechende
Bestätigungen des Arbeitgebers, die
den Mindestanforderungen des von
der Kommission gemäß Artikel 11
Abs. 3 der Richtlinie 2006/22/EG
erstellten Formblattes entsprechen
müssen, mitzuführen und bei
Kontrollen auszuhändigen.

https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/social-provisions/driving-time-and-rest-periods/form-attestation-activities_en


AT-Rechtsrahmen

 Das Formblatt muss in allen EU-Mitgliedstaaten anerkannt 
werden. 

 Es darf nicht handschriftlich ausgefüllt werden. 
 Weiters muss es vom Fahrer bzw. von der Fahrerin und 

vom Unternehmer bzw. von der Unternehmerin 
unterschrieben sein und auf Fahrten im Original 
mitgeführt werden. 

 Die Vorlage einer Kopie (Fax) ist in der Regel nicht zulässig.
 Das Formblatt ist auch vom selbstfahrenden 

Unternehmer bzw. von der selbstfahrenden 
Unternehmerin zu verwenden und mitzuführen.



AT-Rechtsrahmen

 § 102a (3a) KFG: Der Inhaber einer Fahrerkarte darf diese 
keiner anderen Person zur Verfügung stellen und hat sie 
so sorgfältig zu verwahren, dass sie von einer anderen 
Person nicht missbräuchlich verwendet werden kann.

 § 102a (7) KFG: Der Lenker hat zu Kontrollzwecken die 
durch Zeitablauf ungültig gewordene Fahrerkarte 
mindestens […] 56 Tage, nach Ablauf der Gültigkeit sowie 
die erforderlichen Schaublätter im Fahrzeug mitzuführen. 

 § 102a (8) KFG: Die Lenker haben vor Antritt der Fahrt 
mit in Österreich zugelassenen Fahrzeugen die 
Lenkeraktivitäten […] manuell einzugeben.

 § 102a (8) KFG): Die Lenker haben ausreichend geeignetes 
Papier zum Ausdruck der entsprechenden Daten 
mitzuführen. 



AT-Rechtsrahmen

KFG § 102b – Zentrales Register für Kontrollgerätekarten: 

• (1) Der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie hat über die ausgestellten Kontrollgerätekarten bei der Bundesrechenzentrum 
GmbH ein automationsunterstütztes zentrales Register für Kontrollgerätekarten im Sinne der 
Verordnung (EU) Nr. 165/2014 zu führen.

• (1) Im Register werden die im Inland ausgestellten Werkstattkarten, Fahrerkarten, 
Unternehmenskarten und Kontrollkarten erfasst.

• (6a) Weiters sind vom zentralen Register für Kontrollgerätekarten Auskünfte betreffend 
Fahrerkarten aus anderen Staaten im Wege der Datenfernverarbeitung über das von der 
Europäischen Kommission für Zwecke solcher Auskunftserteilungen eingerichtete 
Informationssystem, in dem die nationalen Register der einzelnen Mitgliedstaaten 
zusammengeschlossen sind, den Organen des Bundes, der Länder und der Gemeinden, soweit 
sie diese für die Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben benötigen, zu erteilen.



EU-Rechtsrahmen



EU-Rechtsrahmen



EU-Rechtsrahmen



EU-Rechtsrahmen



EU-Rechtsrahmen



EU-Rechtsrahmen



AT-Rechtsrahmen

KFG § 103c – Risikoeinstufungssystem

• (1) Alle Unternehmen, die Fahrzeuge einsetzen, die unter den Geltungsbereich der 
Verordnung (EG) Nr. 561/2006 fallen, unterliegen einem Risikoeinstufungssystem im Sinne 
des Artikels 9 der Richtlinie 2006/22/EG. Die Einstufung erfolgt nach Maßgabe der relativen 
Anzahl und Schwere der von den einzelnen Unternehmen.

• (2) Unternehmen mit einer hohen Risikoeinstufung werden strenger und häufiger geprüft.



Was ist zu tun?

 Bitte beachten Sie, dass eine grenzüberschreitende Beförderung auch dann vorliegt, wenn sie 
im Rahmen des freien KT-Gewerbes zum Beispiel über das „deutsche Eck“ fahren.

 Gewerberechtlich bleibt es bei einer „simplen KT-Beförderung“, aber hinsichtlich der 
Ausstattung des Fahrzeuges mit einem digitalen Kontrollgerät ist hier von einer verpflichtenden 
Ausstattung auszugehen. 

 Das Bundesamt für Logistik und Mobilität in Deutschland (BALM) hat bestätigt, dass „auch 
Transitfahrten unter den Anwendungsbereich des Artikel 3 Absatz 4 und Absatz 4a der EU-VO 
Nr. 165/2014“ fallen.

 Mit anderen Worten: auch in diesen Fällen muss ein Smart Tacho 2 im Fahrzeug eingebaut und 
verwendet werden.



Was ist unklar?

 (5) Die Mitgliedstaaten können für Beförderungen im Binnenverkehr vorschreiben, dass in 
allen Fahrzeugen, in denen gemäß Absatz 1 nicht anderweitig ein Fahrtenschreiber eingebaut 
und benutzt zu werden braucht, ein Fahrtenschreiber gemäß dieser Verordnung eingebaut 
und benutzt werden muss.



Alternative Möglichkeit: Führen eines Lenkprotokolls

 Bei grenzüberschreitenden Fahrten: Verpflichtende Nutzung des Digitalen Kontrollgerätes

+

 Bei innerstaatlichen Fahrten: Freiwillige Nutzung des Digitalen Kontrollgerätes

oder

 Führen eines Lenkprotokolls (+ „Out of Scope“ bei Digitalem Kontrollgerät):

Lenkerinnen und Lenker eines Kraftfahrzeuges, […] das ab 1. Juli 2026 zur 
grenzüberschreitenden Güterbeförderung oder Kabotagebeförderung dient und dessen 
höchstzulässiges Gesamtgewicht einschließlich Anhänger oder Sattelanhänger 2,5 Tonnen nicht 
übersteigt […] wenn auf die Verwendung des Kontrollgerätes verzichtet wird, haben auf Grund 
der Lenkprotokoll-Verordnung ein Lenkprotokoll zu führen.

In die Lenkprotokolle sind laufend Angaben über Beginn und Ende der Einsatzzeit, der 
Ruhepausen, der Lenkpausen, soweit sie nicht mit Ruhepausen zusammenfallen, aller 
sonstigen Arbeitszeiten und der Lenkzeit nach Arbeitstagen getrennt einzutragen.

https://www.arbeitsinspektion.gv.at/Personengruppen/lenkerinnen/Persoenliches_Fahrtenbuch_-_Lenkprotokoll.html
https://www.arbeitsinspektion.gv.at/Personengruppen/lenkerinnen/Persoenliches_Fahrtenbuch_-_Lenkprotokoll.html


Was ist zu tun?

 Informieren Sie sich bei Ihren Fahrzeuglieferanten hinsichtlich der Verfügbarkeit von 
Kontrollgeräten für Ihr Fahrzeug (Smart Tacho 2) (Nachrüstungen und Neubestellungen!)

 Stellen Sie sicher, dass sie frühzeitig ausreichende Werkstattkapazitäten für die Nachrüstung 
vereinbaren.

 Planen Sie die rechtzeitige Bestellung der notwendigen Karten 
(Fahrerkarte/Unternehmerkarte)

 Erkundigen Sie sich, hinsichtlich der technischen Möglichkeit für den Download und für die 
korrekte Archivierung der Daten.

 Beachten Sie die rechtlichen Verpflichtungen für ArbeitgeberInnen.
 Schulen Sie Ihre Mitarbeiter hinsichtlich der Lenk- und Ruhezeiten (z. B. auf Basis des 

Fahrerhandbuchs 2025).
 Machen auch Sie sich mit der korrekten Handhabung des Kontrollgerätes vertraut.



Wo bekomme ich Hilfestellung?



Wo bekomme ich Hilfestellung?



Wo bekomme ich Hilfestellung?



Welche Kosten kommen auf mich zu?

1 Ausrüstung/Nachrüstung Smart Tacho 2: € 1.700 – € 2.200*
1 Schulung Digitales Kontrollgerät: € 140,00*
1 Fahrerkarte: € 45,00
1 Unternehmerkarte € 85,00
1 VDO Fleet Starter Kit € 479,70 (Software)*
1 DLK Smart € 390,00 (Hardware – Download)*
1 Packung Thermopapier € 15,44*

=€ 2.855,14 - € 3.355,14

*https://www.basworld.com/de/content/regeln-um-tachographen-und-fahrzeiten
*https://www.wifi-ooe.at/kurs/8829-digitales-kontrollgeraet
*https://www.digitalertachograph.at/product-category/flottenmanagement-software/
*https://www.digitalertachograph.at/product/dlk-smart/
*https://www.digitalertachograph.at/product/vdo-thermopapier/
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Wo bekomme ich Hilfestellung?

„Ich weiß schon,
meine Damen und Herren,

das alles ist sehr kompliziert 
[…]“ 

(Fred Sinowatz)



Dankeschön.


	Foliennummer 1
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3
	Foliennummer 4
	Foliennummer 5
	Foliennummer 6
	Foliennummer 7
	Foliennummer 8
	Foliennummer 9
	Foliennummer 10
	Foliennummer 11
	Foliennummer 12
	Foliennummer 13
	Foliennummer 14
	Foliennummer 15
	Foliennummer 16
	Foliennummer 17
	Foliennummer 18
	Foliennummer 19
	Foliennummer 20
	Foliennummer 21
	Foliennummer 22
	Foliennummer 23
	Foliennummer 24
	Foliennummer 25
	Foliennummer 26
	Foliennummer 27
	Foliennummer 28
	Foliennummer 29
	Foliennummer 30
	Foliennummer 31
	Foliennummer 32
	Foliennummer 33
	Foliennummer 34
	Foliennummer 35
	Foliennummer 36
	Foliennummer 37
	Foliennummer 38
	Foliennummer 39
	Foliennummer 40
	Foliennummer 41

